
verhaltens“,46 zur Massenkarambolage gekommen wäre, weil
die anderen Fahrer ebenfalls zu schnell fuhren, hat unabhän-
gig von der oben erwähnten, vom Bundesgerichtshof abge-
lehnten Risikoerhöhungslehre außer Ansatz zu bleiben, weil
sich grundsätzlich niemand zu seiner eigenen Entlastung auf
das Fehlverhalten Dritter als hypothetische Reserveursache
berufen kann.47 Weiter kann man kaum behaupten, dass es
sich bei der Sandwolke um einen „völlig atypischen Kausal-
verlauf“ handelte – eine weitere, unter dem Oberbegriff der
objektiven Zurechnung diskutierte Fallgruppe.48 Denn dafür
reicht es nicht, dass ein Kausalverlauf nur unwahrscheinlich
oder selten ist; er muss vielmehr „völlig“ außerhalb jeglicher
Lebenswahrscheinlichkeit liegen.

Doch vielleicht gibt der vorliegende Fall Anlass, den bishe-
rigen Fallgruppen der objektiven Zurechnung eine neue hin-
zuzugesellen, die man mit „Schicksal“ oder „Unglück“ be-
zeichnen könnte, was freilich nicht mit dem Unglücksfall iSd
§ 323 c StGB verwechselt werden darf. Man könnte auch
daran denken, diese Fälle der Fallgruppe „allgemeines Lebens-
risiko“49 oder „Schutzzweck der Norm“50 zuzuschlagen, da-
mit nicht fälschlich Unglück in Unrecht umgedeutet51 wird.
So wie es nicht Zweck der Norm sein kann, das Opfer vor
sich selbst zu schützen,52 so kann es auch nicht dem wohl
verstandenen Zweck der Strafgesetze entsprechen, das Opfer
vor Unglück zu schützen. Das wäre als Kategorie zwar auch
nicht weniger normativ (deskriptiver und weniger wertungs-
abhängig) als die Grundformel der objektiven Zurechnung
und die Frage nach dem erlaubten Risiko. Da am Ende die
objektive Zurechnung aber immer ein wertendes Filter blei-
ben wird, könnte es für die Akzeptanz der Entscheidungen in
der Öffentlichkeit hilfreich sein, den entscheidenden Wer-
tungsgesichtspunkt auch offen zu legen.

D. SCHLUSS
Bei richtiger Auslegung müssen mE letztlich beide Ansichten
zur Verneinung der Fahrlässigkeit im Ausgangsfall gelangen.
Solange die Öffentlichkeit freilich nicht bereit ist, die Existenz
von Unglück in der Welt zu akzeptieren, solange wird es
Staatsanwaltschaften geben, die aus (falscher) Rücksicht auf

die öffentliche Meinung lieber ein Ermittlungsverfahren eröff-
nen (§§ 160 I, 152 II StPO) und Anklage erheben (§ 170 I
StPO), und Richter, die lieber das Hauptverfahren eröffnen
(§ 203 StPO) und verhandeln (§§ 243 ff. StPO) als den Ver-
dacht einer Straftat zu verneinen. Das Beste, was der Straf-
verteidiger dann noch für seinen Mandanten erreichen kann,
ist eine Einstellung aus Gründen der „Opportunität“ (§§ 153,
153 a StPO) oder eine milde Verurteilung (§ 60 StGB). Mag
der vorliegende Aufsatz dazu beitragen, Staatsanwälte und
Richter aus diesen Fängen zu befreien. Dazu ist es offenbar
nötig die Akzeptanz von Unglück in der Welt erst wieder zu
erlernen. Übrigens wird gegen den Landwirt, der das angren-
zende Feld vor dem Sturm gepflügt hat, nach Angaben der
Staatsanwaltschaft nicht ermittelt. Dabei trifft die Agrarindus-
trie nach Ansicht des Bundes für Umwelt und Naturschutz
Deutschland, e.V. (BUND), ausdrücklich eine Mitschuld, weil
zur Vergrößerung der Anbauflächen überall im Osten Hecken
entfernt wurden, die den Wind hätten bremsen können. Nach
dem oben Dargelegten erscheint es keinesfalls ausgeschlossen,
daraus einen Fahrlässigkeitsvorwurf zu stricken. Mecklen-
burg-Vorpommerns Bauernpräsident beeilte sich freilich diese
Sichtweise als Unsinn zu bezeichnen. Der Sturm sei ein Na-
turereignis – und für die Trockenheit könne kein Landwirt
etwas.

46 Siehe dazu Wessels/Beulke (Fn. 26) Rn. 197 und Rn. 676: Unvermeidbarkeit wegen
eines Naturereignisses oder des eigenen Verhaltensfehlers des Opfers (das ja selbst
möglicherweise eines der Fahrzeuge geführt hat).

47 MüKoStGB/Hardtung (Fn. 6) § 222 Rn. 41. – Das dürfte auch der Erwägung des
LG im Reichenhaller Fall entgegen stehen, dass die Stadt sich auch bei ordnungs-
gemäßem Gutachten angesichts leerer Kassen nicht um die Schäden gekümmert
hätte, dazu Kahrs NStZ 2011, 14.

48 Siehe oben Fn. 26. Immerhin soll diese Fallgruppe gerade dazu dienen, ein „Werk
des Zufalls“ auszugrenzen, vgl. Wessels/Beulke (Fn. 26) Rn. 196.

49 Dazu Wessels/Beulke (Fn. 26) Rn. 183.
50 Wessels/Beulke (Fn. 26) Rn. 182.
51 Treffend MüKoStGB/Duttge (Fn. 6) § 15 Rn. 3 unter Verweis auf Schlüchter, Gren-

zen strafbarer Fahrlässigkeit, 1996, 6 – der Grenzziehung „zwischen bloßem Un-
glück und strafbarem Unrecht“ war bereits die Habilitationsschrift dess., Zur Be-
stimmung des Handlungsunwerts von Fahrlässigkeitsdelikten, 2001, gewidmet.

52 Wessels/Beulke (Fn. 26) Rn. 186; siehe auch Fahl/Winkler (Fn. 26) Vor § 1 Rn. 9;
Fahl JA 1998, 105 (114).
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eines eigenen Internetversandshops erfüllt. Über eine eigene Internetplattform bietet der
ehemalige Olympiasieger zahlreiche Badmintonartikel an. Zu seiner Auswahl zählen Schläger
drei besonders hochkarätiger Marken, die V in einer australischen Fabrik herstellen lässt.
Hierbei handelt es sich um den „Känguru Hopper“, den „Uluru Rock Senior“ und den „Play
It Downunder“.

A ist ein großer Badmintonliebhaber und beabsichtigt, einen „Känguru Hopper“ zu erwer-
ben. Hierfür schickt A dem V eine E-Mail, erkundigt sich über die Verfügbarkeit des „Kängu-
ru Hoppers“ und bekundet sein Kaufinteresse. V reagiert prompt am nächsten Tag (1.3.) mit
einer Mail. Hierin bietet er dem A einen „Känguru Hopper“ zum Preis von 200 EUR an. Er
gibt an, dass sein Angebot nur bis zum 3.3. gelte. Außerdem fügt er seiner E-Mail folgende
vielfach verwendete Klausel bei:

„Sollte der Verkäufer wider Erwarten nicht zum angegebenen Zeitpunkt liefern, so wird die
Lieferung zu Beginn der demnächst anstehenden Sommersaison, spätestens jedoch innerhalb
von 8 Monaten ab Nachfristsetzung vorgenommen.“

A ist vom schnellen Service des V beeindruckt und entschließt sich zum Kauf des Schlägers.
Hierzu sendet er dem V am 2.3. unter Angabe dieses Datums eine E-Mail und bestätigt dessen
Angebot. Allerdings ist der E-Mail-Server des V aufgrund eines Blitzeinschlages defekt, sodass
die E-Mail den V erst am 4.3. erreicht. V geht davon aus, dass die Annahme verspätet erfolgt
ist und ignoriert die Mail.

Als A am 3.4. noch immer nichts von V gehört hat, erkundigt er sich telefonisch über den
Verbleib des Schlägers. V meint, der Vertrag sei nicht zustande gekommen. A sieht dies ganz
anders und fordert die Lieferung innerhalb einer Woche. Er habe – was zutrifft – den Schläger
bereits für 300 EUR weiterveräußert. V meint, selbst wenn ein Vertrag zustande gekommen
wäre, müsste er nicht innerhalb einer Woche liefern. A solle sich gefälligst die beigefügte
Klausel durchlesen. Dieser ist erbost und fordert – da V auch nach Ablauf der von ihm
gesetzten einwöchigen Frist nicht geleistet hat – Schadensersatz.

Inzwischen hat sich V nach Südtirol in den Urlaub begeben. Dort trifft er seinen alten
Badmintonkollegen B, der als Trainer im lokalen Badmintonverein tätig ist. B sucht seit
längerer Zeit einen Schläger des Typs „Uluru Rock Senior“, den er sogleich bei V bestellt. B
gibt hierbei an, dass er den Schläger für das anstehende zweitätige Turnier seiner Mannschaft
benötige und dieser versprochen habe, den besonders robusten „Uluru Rock Senior“ kosten-
frei zur Verfügung zu stellen. Daher bittet B den V um Lieferung des Schlägers bis zum 2.5,
was bei V auf Zustimmung stößt. Allerdings hat V sich in Südtirol der Zen-Meditation als
neuer Heilquelle zugewandt. Er will noch einige Wochen dort verweilen und vergisst dabei
die Bestellung des B. Da V die Ware am 2.5. nicht liefert, muss sich B einen Schläger
gleichen Typs mietweise beschaffen. Hierbei hatte B die Möglichkeit einen „Uluru Rock
Senior“ der gewünschten Qualität für 50 EUR pro Tag ohne nennenswerten Schwierigkeiten
bei Gerd anzumieten. B will aber den Kontakt zu der von ihm verehrten Hermine weiter
festigen und mietet bei ihr den Schläger für 60 EUR pro Tag an. Als V nach Beendigung
seiner meditativen Reise am 18.5. doch noch liefert, fordert B Ersatz der getätigten Unkosten
iHv 120 EUR, die er an Hermine für die mietweise Überlassung des Schlägers zahlen
musste.

Unterdessen sucht C für seine als passionierte Badmintonspielerin geltende Frau ein
passendes Geburtstagsgeschenk. Dabei stößt er im Internet auf die Seite des V und ent-
schließt sich zum Kauf eines „Play It Downunder“ zum Preis von 150 EUR. C schreibt
dem V eine E-Mail mit der Anfrage, ob V ihm einen solchen Schläger am 25.6. um
14.00 Uhr nach Hause liefern könne. Seine Frau habe an diesem Tag Geburtstag und er
könne sie mit der Schenkung des edlen Schlägers überraschen. V stimmt dem Angebot per
E-Mail zu und beauftragt gegen Entrichtung einer marktüblichen Gebühr von 10 EUR den
Studenten P mit der Lieferung des Schlägers. P erscheint zur genannten Zeit an der
angegebenen Adresse. Allerdings hat C die Bestellung des Schlägers vollkommen verdrängt
und sich mit seiner Frau auf eine Wellness-Reise Richtung Baden-Baden verabschiedet. P
klingelt mehrfach an der Haustür und tritt nach einigen Minuten die Heimreise an. Am
übernächsten Tag bittet C den V um erneute Lieferung. V beauftragt wieder den P unter
Entrichtung derselben Gebühr zur Lieferung. Auf dem Weg zu C wird P unverschuldet in
einen Unfall verwickelt, wobei der wertvolle Schläger vollständig zerstört wird. V fordert
von C Ersatz der 10 EUR für die erste vergebliche Beauftragung des P und die Zahlung des
Kaufpreises. Schließlich, so V, wäre weder die Beauftragung des P nutzlos gewesen, noch
wäre er um den ihm zustehenden Kaufpreis gebracht worden, wenn sich C an die Ver-
einbarung gehalten hätte.

Hat A einen Anspruch auf Ersatz der entstandenen Schäden gegen V?
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Hat B einen Anspruch auf Ersatz der 120 EUR gegen V?

Stehen V die gegen C geltend gemachten Ansprüche zu?

& LÖSUNG

A. ANSPRUCH DES A GEGEN V AUF SCHADENSERSATZ GEM. §§ 280 I, III, 281 BGB
A könnte gegen V ein Anspruch auf Ersatz des ihm entstandenen Schadens gem. §§ 280 I, III,
281 BGB iHv 100 EUR zustehen.

I. Bestehen eines fälligen und durchsetzbaren Leistungsanspruchs
Zunächst müsste A dafür ein fälliger und durchsetzbarer Leistungsanspruch zukommen. Ein
solcher könnte sich vorliegend aus einem wirksamen Kaufvertrag in Form des Anspruchs auf
Übergabe und Übereignung des „Känguru Hoppers“ nach § 433 I 1 BGB ergeben.

1. Wirksamer Kaufvertrag
Dies setzt zunächst einen wirksamen Kaufvertragsschluss gem. § 433 BGB durch zwei über-
einstimmende Willenserklärungen – Angebot und Annahme – iSd §§ 145 ff. BGB voraus (statt
vieler Larenz/Wolf, BGB AT, 9 Aufl. 2004, § 29 Rn. 8).

a) Angebot des V durch Anbieten der Schläger im Internet
V könnte ein wirksames Angebot und somit eine wirksame Willenserklärung durch das
Anbieten der Badmintonschläger auf der Webseite des Internetversandhandels abgegeben
haben. Das Vorliegen eines wirksamen Angebotes setzt voraus, dass V überhaupt mit
Rechtsbindungswillen, dh mit dem Willen zur Herbeiführung eines bestimmten rechtlichen
Erfolges (BGH NJW 1993, 2100 [2100]; Palandt/Ellenberger, BGB, 71. Aufl. 2012, Einf.
§§ 116 ff. Rn. 4), gehandelt hat. Für das Vorliegen eines Rechtsbindungswillens ist der ob-
jektive Erklärungswert des Verhaltens des Erklärenden – hier V – maßgeblich (§§ 133, 157
BGB; BGH WM 2005, 1089 [1091]; Palandt/Ellenberger aaO § 145 Rn. 2; Köhler, BGB AT,
36. Aufl. 2012, § 6 Rn. 2; Larenz/Wolf aaO § 24 Rn. 9 ff.). Fraglich ist allerdings, ob V
durch das Anbieten der Schläger selbst ein verbindliches Angebot unterbreiten oder bloß
den Kunden zur Abgabe eines Angebotes auffordern wollte (invitatio ad offerendum; RGZ
102, 227 [227 ff.]; BGH NJW 1996, 919 [919 f.]; MüKoBGB/Kramer, Münchener Kommen-
tar zum BGB, 6. Aufl. 2012, § 145 Rn. 10; Soergel/Siebert/Baur-Wolf, BGB, 13. Aufl. 1999,
§ 145 Rn. 10 f.; Medicus, BGB AT, 10. Aufl. 2010, Rn. 358). Eine invitatio ad offerendum ist
regelmäßig dann anzunehmen, wenn es dem Anbietenden auf die Person des Vertragspart-
ners ankommt (zB die Solvenz des Vertragspartners) oder der Verkäufer aufgrund eines
begrenzten Warenangebotes keine unbestimmte Anzahl von Verträgen schließen will, um
den Risiken etwaiger Schadensersatzansprüche vorzubeugen (Brox, BGB AT, 35. Aufl. 2011,
Rn. 167; Palandt/Ellenberger aaO § 145 Rn. 2). Das Warenangebot eines Internetversand-
handels ist nach hM im Zweifel als bloße invitatio ad offerendum zu werten (Palandt/
Grüneberg aaO § 312b Rn. 4; Larenz/Wolf aaO § 29 Rn. 20; Waldenberg BB 1996, 2365
[2365]; Köhler NJW 1998, 185 [187]; Köhler aaO § 6 Rn. 18, § 8 Rn. 9 f.; Moritz JA 1999,
720 [722 f.]; Paal JuS 2010, 953 [954]; Taupitz/Kritter JuS 1999, 839 [840]; Medicus aaO
Rn. 393 b; krit. Kimmelmann/Winter JuS 2003, 532 [533 ff.]; aA Muscheler/Schewe Jura
2000, 565 [568]). So ist eine Webseite mit einem Warenkatalog, einer Werbeannonce bzw.
Preisliste vergleichbar, die ebenfalls eine bloße invitatio ad offerendum darstellen (RGZ 133,
388 [391]; MüKoBGB/Kramer aaO § 145 Rn. 10; Medicus aaO Rn. 360; Köhler aaO § 8
Rn. 9; Larenz/Wolf aaO § 29 Rn. 19 ff.). Ein wirksames Angebot des V liegt damit nicht
vor.

b) Angebot des A durch Senden einer Anfrage
Ein wirksames Angebot könnte jedoch A abgegeben haben, indem er sich per E-Mail über
die Verfügbarkeit des Schlägers erkundigte und sein Kaufinteresse bekundete. Nach unbe-
strittener Ansicht sind elektronisch übermittelte Erklärungen Willenserklärungen iSd all-
gemeinen Rechtsgeschäftslehre (BGH NJW 2002, 363 (364); Staudinger/Singer, BGB, 13.
Aufl. Neubearb. 2011, Vorbem. §§ 116 ff. Rn. 1; Krüger/Büttner WM 2001, 221 [221 ff.];
Köhler AcP 182 [1982], 126 [133 f.]; Köhler aaO § 6 Rn. 8 a; Borges, Verträge im elektro-
nischen Geschäftsverkehr, 2003, 191; Fritzsche JA 2006, 674 [674 ff.]; Czeguhn JA 2001, 708
[708 ff.]). Ein Angebot ist eine einseitige, empfangsbedürftige und inhaltlich derart bestimmte
Willenserklärung, dass der potentielle Vertragspartner dieses mit einem bloßen „Ja“ annehmen
kann (BGH NJW 2006, 1971 [1972]; Palandt/Ellenberger aaO § 145 Rn. 1; Jauernig/Jauernig,
BGB, 14. Aufl. 2011, § 145 Rn. 2; Larenz/Wolf aaO § 29 Rn. 17). Das Angebot muss also

Rechtsbindungswille

essentialia negotii
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